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Tagesordnungspunkt 7 der öffentlichen Sitzung des Ortsbeirates des Ortsbezirkes 
Wiesbaden Rheingauviertel/Hollerborn vom 21. August 2025 
Verkehrssicherung an der Einmündung Assmannshäuser Straße/ Oestricher Straße 
Beschluss-Nr. 0078 

Sehr geehrte Frau Rhiemeier, 
sehr geehrte Damen und Herren, 

das Tiefbau- und Vermessungsamt hat die im Beschluss genannten Einmündungen über­
prüft. 

Verkehrsteilnehmer sind grundsätzlich verpflichtet, die geltenden Verkehrsregeln eigenstän­
dig und ohne gesonderte zusätzliche Maßnahmen einzuhalten. Die Straßenverkehrs Ord­
.nung (StVO) regelt verbindlich das Verhalten im Straßenverkehr und gilt unmittelbar für alle 
Verkehrsteilnehmer. Dazu gehören insbesondere Vorfahrtsregelungen wie „Rechts vor 
Links", die in Tempo-30-Zonen regelmäßig Anwendung finden, sofern nicht durch entspre­
chende Verkehrszeichen etwas anderes angeordnet ist. 

An den folgenden Einmündungen: 
• Niederwaldstraße/ Johannisberger Straße
• Geisenheimer Straße/ Niederwaldstraße
• Friedrich-Naumann-Straße / Karl-Josef-Schlitt-Straße

handelt es sich um reguläre Vorfahrtsregelungen „Rechts vor Links", wie sie in zahlreichen 
weiteren Einmündungen im Wiesbadener Stadtgebiet ebenfalls bestehen. Die Markierung 
sogenannter Haifischzähne ist hier derzeit nicht vorgesehen und straßenverkehrsrechtlich 
nicht begründbar. 

Gustav-Stresemann-Ring 15 
65189 Wiesbaden 
Telefon: 061131-5180/31-5041 
Telefax: 0611 31-5959 
E-Mail: Dezernat.V@wiesbaden.de 

www.wiesbaden.de 

12 



- 2 -

Zu der Einmündung Oestricher Straße/ Assmanshäuser Straße befindet sich das Tiefbau­
und Vermessungsamt derzeit im Austausch mit der Straßenverkehrsbehörde, da die dort vor­
handene Fußgängerschutzanlage in Tempo-30-Zonen nicht üblich ist und dadurch zu Irritati­
onen bei Verkehrsteilnehmern führen kann. In der Folge kann die eindeutige Wahrnehmung 
der Vorfahrtsregelung beeinträchtigt werden. 

Bei weiteren Fragen können Sie sich gerne an das Tiefbau- und Ver.messungsamt unter dem 
n;:ichstehenden Organisationspostfach: tiefbauamt.anfraqenvpl@wiesbaden.de oder der Te­
lefonnummer 0611 31-2784 wenden. 

üßen 


